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Geschichte der Seuchen te.

Von

K o n r ad Wirth/
praktischem Arzte und Lehrer an der Thierarzneyschule

zu Zürich.

(Fortsetzung.)

Naö Jahr 1814 zeichnet sich in Bezichnng ans die

Viehseuchen durch die in den meisten deutschen Län-

dern/ in der Schweiz und Frankreich herrschende

Rinderpest aus. Im Kanton Zürich erschien dieses

schreckliche/ die Plagen des Krieges aufs höchste

steigernde Uebel nur in der Gemeinde Kloten/ welche

46 Stück Vieh verlor/ die theils als krank theils mit
die weitere Ausbreitung der Krankheit zu verhüten/
auch als gesund niedergeschlagen wurde». Sie brach

daselbst zuerst in dem Stalle eines Ioh. Wallen-
weider aus. Ein Trupp ungarischer Ochsen wnrde

nämlich bey dem Dnrchznge der Oestercichischen Trup-
Mt/ mit Gewalt in die Scheuer dieses ManneS

gestellt/ und ließ den Zunder zu dieser Krankheit
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daselbst zurück. In dem Stalle desselben standen

s Stück Rindvieh/ von welchem den 6. Ienner ein

Ochs erkrankte/ und den 7./ an welchem Tage schon

wieder zwey andere Stücke erkrankten / wurde die

Krankheit als die Rinderpest erkannt. Am s. traf
das Sanitätscollegium folgende Maßnahmen zur Ver-
hütung der weitern Ausbreitung der Seuche. Die
Gemeinde Klo ten wurde in den strengsten Bann

gethan/ überall auf den Straßen.Wachen ausgestellt/

damit kein Rindvieh in diese Gemeinde gelange/ oder

wenn dieses nicht M vermeiden war/ wenigstens schnell

und ohne allen Aufenthalt dnrchpassire und damit

am allerwenigsten solches ans der Gemeinde geführt
werden könne. DaS Vieh in dem Stalle des Wal-
len weider mußte abgethan und alles krank befun-

dene mit der nöthigen Vorsicht verlocht werden. DaS

Fleisch von den gesunden Stücken durfte cingesalzen

und geräuchert für den Hausbedarf benutzt/ die Häute
aber mußten klein verschnitten/ verlocht und der Heu-
stock und der Mist an einem schicklichen Orte verbrannt
werden. Alles dieses mußte in der Nacht vom 8.
ans den 9. geschehen. Nachher mußte das Holzwerk
des Stalles und der Scheune abgehobelt/ zu wieder-
holten Malen mit Lauge ausgewaschen/ ausgelüftet
und einstweilen ohne Erlaubniß kein Vieh darein
gestellt werden. Der Thicrarzt Eberhard von Klo-
ten wnrde beauftragt/ bey diesem Geschäfte gegen-

wärtig zn seyn und dasselbe zu leiten. Sowohl als
alle / die mit der Abschaffung des getödteten Viehes
umgehen mußten / durften / weder mit Menschen die
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Rindvieh hotten noch mit diesem selbst auf keinerlei?

Weise in Berührnna kommen. Ein anderer Thierarzt
mußte täglich das gesunde Vieh untersuchen/ und dem

Oberbeamten des Bezirkes einen schriftlichen Bericht
über den Befund erstatten. Die benachbarten Ge-

meindcn wurden von dem Ansbrnche dieser Krankheit
in Kenntniß gesetzt und dieselben zur Vorsicht ermah-

net. Den sämmtlichen Oberamtleuten dcö Kantons
wurde im Wesentlichen anbefohlen: Die Landleute

überall zu erinnern/ mit ihrem Vieh vorsichtig zu sey»/

dasselbe so wenig als möglich zu verändern/ verstän--

dige Leute zur Wartung desselben zu hallen / und kei-

nen unbekannten Leuten den Zutritt in ihren Stall
zu gestatten. Wenn Ungarische Ochsen sich allfällig
an einem Orte aufhalten müssen/ so sey ihr Standort
so weit als möglich von den Viehställen entfernt zu

wählen/ und an demselben/ bevor sie ankommen,

Wasser in großen Behältern hinzustellen/ damit weder

die Wärter dieses Viehes noch dieses selbst zum Brun-
nen gelangen. Der Mist/ das Futter und alles, was

auf den Orten worauf diese Ochsen sich aufgehalten

haben/ zurückbleibe/ müsse verbrannt und verlocht
werden. Auch wurden mehrere Thierärzte beauftragt/
sich an die Gemeinden deö Kantons/ durch welche

Ungarische Ochsen getrieben wurde»/ hinzubegeben/
und zu untersuchen: ob nicht allfällig der Zunder zu
der Krankheit davon zurückgeblieben sey; sie waren
beauftragt und bevollmächtigt/ im Fall sie die Krank-
heit irgendwo antreffen würde»/ dasjenige anzuordnen,
was für den ersten Moment erforderlich sey, um der
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Verbreitung der Seuche Einhalt zu thun. Auch über-

gab das SanitätSeollegium eine Anleitung zur Vet-
hütung und Vertilgung der Rinderpest für die Land-

leute dem Drucke, in welcher die Kennzeichen und

die ansteckende Natur derselben so wie die Wege, auf
welchen die Uebertragung des Ansteckungsstosses ans

gesundes Vieh möglichst ist, und wie die Krankheit

von einem Lande und von einer Gemeinde abgehalten

werden könne, augegeben stud, und die wir hier,
des beschränkten Raumes wegen, nicht aufnehmen

können. Vom 7. bis zum 13. erkrankte zu Klotcn
kein Stück; an diesem Tage aber fand man in dem

Stalle des Heinrich Wüst einen Ochsen, der die

Freßlust verloren hatte, dieser wurde von dem übrigen

Vieh abgesondert und den folgenden Tag abgethan.

In diesem Stalle standen noch 7 und in einem nur
durch eine Wand von diesem getrennten Stalle 3 Stück

Rindvieh. DaS Sanitätökollegium hatte den Beschluß

gefaßt alles Vieh in diesen Ställen abschlachten und

Fleisch und Häute mit der möglichsten Vorsicht benutzen

zu lassen, insofern das Fleisch gesund befunden werde.

Durch Verwendung von verschiedenen Seiten her,
wurde dieser Beschluß dahin modifieirt, daß nur die

zwey neben dem kranken gestandenen Ochsen abge-

schlachtet, werden sollten. Den 16. zeigte sich die

Rinderpest bey einem Ochsen in dem Stalle deö Con-

rad Ochsner, welcher sich oben im Dorfe befand,
da doch diejenigen Ställe, in welchen früher Rind-
vich an diesen Uebel erkrankten, unten im Dorfe

waren. In diesem und in einem daneben stehenden
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Stalle befanden sich 11 Stück Rindvieh. Der OchS

war zu NeguisitionSfuhren gebraucht worden/ und

hatte wahrscheinlich die Krankheit daher erhalten.
Dieser so wie zwey andern Ochsen wurden abgeschlach-

tel und die letzteren gesund befunden. Es wurde nun
ernstlich darauf gesehen/ daß die Sperrung streng voll-
zogen / die Ställe / in welchen das Vieh noch gesund

war/ täglich ein Mal und diejenige«/ wo die Krank-
heit schon vorhanden gewesen/ zwey Mal untersucht
und eben so oft die salzsauren Räuchungen in den

letzteren angewendet werden. Den 17. erkrankte in
dem Stalle der Bruder Meyer/ welcher nur 30 bis
40 Schritte von dem Wollen weid ersehen entfernt
ist/ ein OchS/ obwohl das Vieh in demselben seit

dem Durchzuge der Truppen nicht mehr auS dem

Stalle gekommen war. Man vermuthete/ die Krank-

heit sey durch ein Stück Fleisch / von einem gefallenen

Ungarischen Ochsen / welches von den Armeefleischern

zum Genusse für die Soldaten benutzt wurde / dahin

gekommen. In diesem Stalle standen noch 7 dem

Anschein nach ganz gesunde Stück Rindvieh. Alt
dem nämlichen Tage AbendS/ hatte man in einem der

Brüder Altorfer gehörigen Stalle/ der nur 20

Schritte von dem Wolle nwe iderschen entfernt liegt/
ebenfalls Spuren der Krankheit bey einem Ochsen. Man

vermuthete/ daß Pferde von einigen Cavalleristen/ die in
diesem Stalle eingestellt worden waren / die Krankheit
dahin gebracht haben möchten. ES standen noch 4 gesunde

Stück Rindvieh in demselben. Das SanitätSeollegium
verordnete hierauf die Hunde in Klo ten anzubinden
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und die Katze» zu todte»/ und es wurde den Eigenthü»

wer» bey schwerer Strafe, im Falle vou VernachläßiguNg
anbeföhle» / ihr Vieh fleißig zu beobachte»/ und schnell

Anzeige davon z» mache»/ wenn fleh etwas Krank-
hafteö an irgend einem Stücke zeigen sollte. Dasselbe

drang nun nicht mehr darauf/ daß gesunde Thiere in
den Ställen/ in welchen Kranke gestanden insgesammt

abgeschlachtet werden/ sondern eö mußte dieses nur
mit den zwey neben dem kranken gestandenen Stücken

geschehen/ und selbst die Haut der inficirten Stücke

durfte benutzt werden/ wenn dieselbe/ sobald sie von
dem Cadaver abgezogen war/ in Kalkwasser geworfen
und dann sorgfältig in die Gerbe gebracht wurde.

Das getödtete oder krepirte Vieh dürfte nicht mehr
geöffnet werden; auch wurde verboten/ die widrigen
Kühe zu dem Zuchtstiere zu führen/ und das Heu

mußte jetzt nur noch insofern verbrannt werden/ als
es mit der Ausdünstung des Kranken hatte in Berüh-

rung kommen können. In K lot en selbst durfte
gesundes Vieh/ aus Ställen/ in denen die Krankheit
noch nie verspürt wurde/ geschlachtet und ausgewogen/

hingegen durchaus kein Mastvieh außer das Dorf ver-
kauft werden. Der Durchpaß von Rindvieh/ der

beym Auöbruche der Seuche noch unter bestimmten

Vorsichten Statt finden konnte/ wurde jetzt gänzlich

gesperrt. — Den 20. und 22. Jennev erkrankten dem

Conrad OchSner zwey Ochsen/ die todtgeschlagen

und verlocht wurden. An dem letztern Tage erschien

die Krankheit auch an einem Stücke in dein Stalle
des Heinrich Gut/ in welchem sich noch Z Stück
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gesundes Rindvieh befanden. In dem nur durch eine

Wand getrennten Stalle des H6. Ulrich Gut ftan--

den 4 Stücke, und in« einem dem Rudolph Gut
gehörigen, ganz nahen Stalle 2 Stücke, die alle noch

gesund waren. Den 25. mußte dem Christoph
OchSn er ein von der Krankheit ergriffenes Kalb
geschlachtet werden, bey deren Anfange die übrigen
Thiere von demselben getrennt worden waren. Dessen

ungeachtet erkrankte den 24. eine Kuh, die abgethan

wurde, und an demselben Tage geschah das nämliche

mit zwey Kühen, die dem Heinrich Wüst und dem

Geschwornen OchSner gehörten. Am 25. mußte

dem Christoph OchSner ein OchS abgethan wer-
den. Während dieser Zeit vom 20. bis 25. wurden
die gesunden Thiere in allen Ställen, in denen die

Krankheit auögebrochen war, außer in denen der

Brüder Gut, Brüder OchSner und des Conrad

Meyer abgeschlachtet und das Fleisch derselben ein-

gesalzen. In dem Stalle des letzter» erschien die

Krankheit an einer Kuh, die den 29. nebst noch zwey

gesunden Stücken in demselben, abgeschlachtet wurde.

Mit Ende JcnnerS scheint diese Krankheit in Kl 0 ten
aufgehört zu haben; im März wurde der über die

Gemeinde verhängte Bann wieder aufgehoben und nur
der Stall der Brüder Gut, in welchem noch

ff Stück Rindvieh die nebe» solchen Thieren gestanden,

welche an der Rinderpest gelitten hatten, blieb noch

gesperrt. Ich habe den Gang dieser Seuche so um-

ständlich beschrieben, um zu zeigen, wie umsichtig

man auf der einen Seite verfahre» müsse, wenn der
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Ausbreitung derselben Schranken gesetzt werden solle«/

daß man aber anderseits auch nicht gar zu ängstlich

dabey seyn dürfe; denn wenn auch der hohe Grad
der Ansteckbarkeit nicht geläugnet werden kann/ so

möchte doch die Verbreitung der Krankheit durch

Hunde/ Katzen/ Federvieh w. weit seltener geschehen/

als nian bis dahin glaubte/ und der Erfolg recht-

fertigt die Zweckmäßigkeit / der im eingetretenen Falle

angewandten Polizeymaßnahmcn/ die weder zu leicht

noch zu streng genannt werden können. Daß die

Rinderpest auch in einigen andern Kantonen und

in den benachbarten deutschen Staaten durch welche

Truppenmärsche Statt fanden/ geherrscht habe/
und welche Polizeymaßnahmen der Kamon Zürich
nahm / um die Einschleppung der Krankheit von da-

her zu verhindern/ zeigen die nachstehenden Publika-
tionen des SanitätScollegiums.

Publikation.
Das Sanitätskollegium des Kantons

Zürich hat sich genöthiget gefunden/ wegen der in
folgenden Gegenden und Ortschaften auSgebrochenen

Gallenruhr/ gegen selbige eine gänzliche Vieh-
sperre zu erkennen:

1) Sämmtliche an die Schweiz angrenzende Königl.
Würtembergische und Großherzogl. Badische Lande.

2) Die Gemeinde Kloten im Kanton Zürich.
3) Erlinsbach im Bezirk Aarau/ Gößliko»/

Bezirk Bremgarten/ G an singe»/ Bern au
und Jttenthal im Kamon Aargau.
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4) Lupfige» Bezirk Licstall/ im Kanton Basel.
6) Bühl Amts Nidau/ Hinter-Wyler AmtS

Aavberg, Hintcr-Cappellen/ Uetligen/
Herrenschwanden und BümplizAmtS Bern,
und Lo-zwyl Aims Aarwangen/ im Kanton

Bern.
6) Die Gemeinden Ober-Erlisbach und Wie-

dlispach im Kanton Solothnrn.
Mit allen obigen Gegenden und Gemeinden solle

aller und jeder Viehverkehr so lange gänzlich aufge-
hoben seyn, bis von Seite des Sanitätscollegii hier-
über etwas andres verfügt wird.

Sämmtliche Herren Statthalter werden daher auf-
gefodert/ unverzüglich Anstalten zu treffen/ daß diese

Sperre" allenthalben aufs strengste und unter großer

Verantwortlichkeit derjenigen Beamten und Wachte»/
denen die desfallsige Aussicht übertragen wird/ geHand-

habet werde.

Sämmtliche Gemeindsbeamte/ Scheinaustheiler/

Viehhändler und Metzger sind vorzüglich und unter

ihrer speziellen Verantwortlichkeit angewiesen; die

einen/ wachsam zu sey»/ und alles Vieh welches

dieser Verordnung zuwider/ oder auch zwar aus un-

angesteckten Orten / aber nicht mit sehr authentischen

und regelmäßigen Gesundheitöscheinen versehen/ ein-

geführt werden wollte/ sogleich und unerläßlich zu-

rückzuweisen/ und den Vorfall dem betreffenden Statt-
Halter zu Handen des SanitätSkollegii anzuzeigen:

Viehhändler und Metzger aber/ nicht nur in den bc-

nannten Gegenden und Ortschaften kein Vieh auf-
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zukaufen, sonder»/ ebenfalls bey großer Verant-
wortung und Straft/ diese Vorsicht auch auf solche

Ortschaften auszudehnen/ in welchen sich späterhin

Spuren der Seuche zeigen mochten, und welche mit-
hin in gegenwärtige Publikation noch nicht aufge-

nommen werden konnten.

Zugleich findet das Sanitätscollegiuin für noth,
wendig jedermänniglich zu seinem Verhalt anzuzeigen/

daß laut den bis auf heutigen Tag eingegangenen

Nachrichten/ folgende Kantone/ wegen des bedauer-

lichen Vorfalls zu Klo ten / alle Einfuhr von Vieh/
rohen Häuten und rohem Unschlict aus hiesigem Kan-
to»/ bis auf weitere Verfügung verboten haben:

Lnzern/SchwyZ/Zug/ GlaruS/Appenzell
A nßer-Rhoden.

Der Sanitätsrath des KantonS Ury hat verord-

»et: daß kein Vieh, wenn es nicht mit authentischen

und von den Kanzleyen ausgestellten Ge-

sundheitöscheinen versehen ist, in den Kanton Ury
eingelassen werden solle.

Endlich ist von Seite des KantonS Bern die Be-

suchung des dasigen Marktes mit Horn- und Schmal-
Vieh bis anf weiteres des gänzlichen verboten worden.

Auch der auf den 27sten Jeûner fallende Vieh-
Markt zu Winterthnr wird nicht abgehalten.

Zürich, den Men Jenner 1814.

AuS Auftrag
des Sanitälscollegii des Kantons Zürich.

Das Aktnariat.
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P U blik atio tl.

Das SanitätSeollegium deS KantonS
Zürich fährt fort allen Kantons bürgern z» Stadt
und Land, bey der gegenwärtigen bedenklichen Lage

deS Viehstandes in mehreren Kantonen löblicher Eidö-
genossenschaft, folgende auf den Viehvcrkchr Bezug

habenden Nachrichten und Verordnungen zu jeder--

mannS Verhalt mitzutheilen:

1) Im Kanton Zürich sind zu Kloten seit dem

22sten Jenner keine neuen Ställe von der Seuche

angegriffen worden. Die strengste Sperre dauert fort.

2) Im Kanton Bern hat sich die Gallenrnhr,
neben den in der Publikation vom 20sten Jenner be-

namSten Gemeinden, auch noch in folgenden gezeiget:

Moos bey Thnnstctten AmtS Aarwangen; Leu-
z t gen AmtS Büren; H i n delb a nk AmtS Burgdorf;
JnS (àet) AmtS Erlach.

3) Im Kanton A arg au hat sich auch zu Suhr
in einem Stalle die Gallenruhr gezeiget, fo daß der-

malen von Seite hießigen KantonS gegen Goßlikon,
Gansingen, Bernau, Jttenthal und Suhr
gänzliche Viehsperre verhängt ist.

AuS den übrigen Gemeinden des Kantons Aar-
gau darf zwar für die Metzgen Mastvieh in unsern

Kanton eingeführt werden, aber nur gegen Vorzeigung

von Scheinen, welche von unsrer SanitätS - Canzley

ausgefertigt werden, und «nrcr strenger Beobachtung

der in jenen Scheinen angezeigten Bedingnißen. Das
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Einführen von andern, als Mastvieh aus gedachtem

Kanton bleibt bis auf weiteres untersagt.

Zu Bregen; mußten 50 nicht ungarische/
sondern aus den innern Theilen des Königreichs
Bayern dahin gelieferte Ochsen der Löserdürre wegen
abgeschlachtet werden.

Dieser bedauerliche Vorfall nöthigte das SanitätS-
kollcgium/ die biöanhin nur gegen die Königl. Wür-
tembergische und Großherzogl. Badische Lande bestan-

dene gänzliche Viehsperre/ auch auf daö ganze König-
reich Bayern auszudehnen.

In Absicht aller dieser Ortschaften giltet dasjenige/
was bereits in der Publikation vom Asien Jenncr
verordnet wurde / seinem ganzen Umfange nach.

Wegen der zu Klo ten sich gezeigten Löserdürre

(wo jedoch seit dem Asien Ienner/ Gott Lob.'

kein neuer Stall mehr angegriffen worden ist) haben

folgende Kantone alle Einfuhr von Vieh / rohen Hau-

ten/ rohem Unschlilt und Wolle aus hiesigem Kanton
bis auf weitere Verfügung verboten:

Bern/ Luzern/ Schwytz/ Zug/ Glaruö/
Solotchurn/ Appenzell Außer - Rhoden/
Graubünden/ St. Gallen.

Im Kanton Bern sind in den Aemtern Aarberg/

Aarwangen/ Ber»/ Büren/ Burgdorf/ Erlach/ Frau-
brunnen/ Laupen / Nidau und Wange»/ die Vieh-
markte bis auf weitere Verfügung gänzlich eingestellt/



221

md sollen dieselben weder mit Rindvieh noch Schmal-

Vieh besucht werden.

In unserm Kanton solle theils die unterm

Msten Icnner dieses JahreS bekannt gemachte Ver--

ordnung in, ihrer vollen Kraft verbleiben, theils
findet das SanitätSkollegium für nothwendig annoch

des weiter» zu verordnen:

1) Daß der auf den Sten Hornung fallende Vieh-
markt zu Eglisau, und der auf den 9ten Hör-
nnng fallende zu Pfeffikon nicht abgehalten

werden shllen.

2) Daß bis auf weitere Verfügung die Einfuhr aller

rohen Häute, roher Wolle, und rohen UnschlittS
verboten seyn solle.

Eine ganz besondre Aufmerksamkeit verdient der

vom SanitätSkollegium in sichere Erfahrung gebrachte

Umstand, daß Armeefuhrleute einzelne rohe
Häute einbringen, und im Lande hin und
wieder an Partikularen zu verkaufen su-
eh en. Da nun solche Häute sehr oft von Krank-
heitS wegen abgeschlachtetem Vieh herrühren, selbige

auf jeden Fall im höchsten Grade verdächtig find, und

durch sie das größte Unglück ins Land gebracht wer-
den könnte, so wird von jedem rechtschaffenen Ein-

wohner erwartet, daß er nicht nur diesem «nerlanb-

ten und gefährlichen Handel keinen Vorschub thue,

sondern eS sogleich bei der Behörde anzeige, wenn er
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entdeckt, daß jemand solche Haute einbringen will,
oder jemand Pflichtvergessen genug war dergleichen zu

kaufen.

ES ist dem SanitätScollegium aber auch bereits

von hoher Behörde die beruhigende Zusicherung ge-

geben worden, man werde gegen die Einbringung
solcher Häute in die Schweiz von Oestreichischen

Militärbehörden ein strenges Verbot ergehen lassen.

In Uebereinstimmung mit diesem Verbote befiehlt daö

SanitätScollegium:
1) Aller Ankauf solcher von Armeefnhrleuten einge-

führter Häute soll auf das schärfste, bey Confis-
kation der Waare, und anderweitS zu gewärtigen

habender exemplarischer Strafe, verboten seyn.

2) Alle Beamten sind angewiesen auf ankommende

Armecfuhrleute in dieser Rücksicht die sorgfältigste

Aufsicht zu haben, und wo sie eine solche Haut
entdecken, selbige sehr vorsichtig durch jemand

der sonst gar nicht mit Vieh umgeht wegnehmen,

und an einem solchen Ort in Verwahrung brin-
gen zu lassen, von welchem aus die Ansteckung

sich unmöglich verbreiten könnte, und sodann

unverzüglich dem betreffenden Herrn Statthalter
zu Handen des SanitätScollegii von dem Vor-
gefallenen Anzeige zu machen.

Endlich ergreift das SanitätScollegium diese Gc-

legcnhcit jeden den eö imercssiren könnte zu benach-

richtigen, daß der SanitätSrath des KantonS ttry
beschlossen hat: „ES solle» hinfüro keine Pferde
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„aus andern Kantonen, wenn selbe nicht mit authen-

„tischen und von Kanzleyen gehörig ausgestellten

>> Sanitätöscheinen versehen stnd, welche beym Eintritt
„in den Kanton Ury, dem in Flüelen angestellten

„Zoller müssen vorgewiesen werden, in das Uruev '

„Land gebracht werden dörftn."
Zürich, den 5ten Februar 1314.

Auö Auftrag
des Sanitätseollegii des Kantons Zürich.

Das A k t n a r i a t. /

Publikation.
Das SanitätSeollegium des KantonS

Zürich macht mit aufrichtigem Vergnügen bekannt,
daß nicht nur die Gallenruhr sonst keine Gemeinde

unseres Kantons heimgesucht hat, sondern daß selbst

zu K lot en seit dem 22. Jenner dieses Jahres, Gott
Lob! keine Spuren neuer Ansteckung beobachtet wor-
den sind, und daß daher auch der strenge Stall- und

Gemeindbann, der gegen diese Gemeinde verhängt

war, mit vollkommener Beruhigung wieder aufgehoben

werden durfte.
Da aber die Einwohner von Kloten diese glück-

liehe und baldige Beendigung der traurigsten aller
Viehseuchen, nur allein ihrer willigen Ergebung in
die, wenn auch dem Anscheine nach strengen so doch

wohlgemeinten und heilsamen, Verordnungen des

Sanitätseollegii und ihrer musterhafte» Folgsamkeit
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zu danken haben/ so wird dieses als Beispiel zur
Nachfolge für andre Gemeinden in künftigen Fällen/
vor denen Gott unser Land gnädig bewahre» wolle!
allgemein bekannt gemacht.

Aehnliche beruhigende Berichte sind uns Gott Lob
aus allen achtzehn mit nnö verbündeten Kantonen/ so

wie aus den angränzenden deutschen Landen zugekom-

men/ so daß wir kein Bedenken trage»/

die unterm 20. Jenner und 5. Februar
ausgesprochenen Banns - und Sperr-
anstalten wieder gänzlich aufzuheben/
und mithin die freye ordnungsmäßige
Ein - und Ausfuhr von Vieh/ rohen
Häute«/ rohem Unschlitt und Wolle
aus und in die Eidögenossenschaft
sowohl als aus und in die angränzen-
den deutschen Lande wieder zu gc-
statten.

Auch in allen übrigen Kantonen sind die Banns-

und Sperranstalten aufgehoben worden/ in vielen

uneingeschränkt/ in andern mit Beschränkungen. Wir
zeigen letztere unsern KantonS-Mitbürgern zu ihrem

Verhalte an:

Luzern will/ eS müsse in den Gesundheitsscheinen

noch besonders bemerkt seyn/ daß in jenen Gegenden/

wo-das einzuführende Vieh angekauft wurde / oder

wo es an Fütterung gestanden/ keine Viehkrankheiten

geherrscht haben (dieses wird aber ohne Zweifel von

einem gewissen Zeitpunkte an zu verstehen seyn) oder
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noch herrschen. Der Sinn dieses Artikels soll sich

auch auf alles, was vom Vieh zu Nutzen fällt/ also,

rohe Häute, Wolle, Unschlitt, Mägen, ausdehnen,

für welche bey deren Einfuhr Gesundheitspässe wie

für das Vieh selbst vorgewiesen werden müssen.

- Zug verlangt, es müsse in den GesundheitS-

scheinen bemerkt werden, daß das einzuführende Vieh
während sechs vollen Wochen an des Verkäufers Fut-
ter gestanden.

Ebendasselbe macht auch Appenzesl Außer-.
Nhodcn zur Bedingniß.

Und so auch St. Gallen.
Schaffhausen bestimmt, es sollen die Gesund,

heitSscheine von in der Schweiz gekauften Vieh durch
den, Statthalter des betreffenden Bezirks bekräftiget
werden. — Für die Ein - und Durchfuhr roher Häute,

roher Wolle und UnschlittS müssen befriedigende Ur-
sprungscertisikate vorgewiesen werden.

Thurgau giebt- den Viehverkchr wieder frey

verordnet aber, dass selbiger mit Gemeinden, in wel-

chen der Viehstand wirklich insicirt war, noch län-
gerhin gänzlich unterbleiben müsse.

Gegenwärtiger Sperraufhebung ungeachtet, soll es

indessen bey der publicirttn Verordnung vom 5. Febr.

in Betreff der von Armeefuhrleuten
eingebrachten rohen Hänte, die sie an

2
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Partikularen in» Lande hin nnd »nieder
zn verkaufen suchen/ sein gänzliches Verbleiben
haben.

Zürich/ den 20. April 1814.

Aus Auftrag
des Samtätskollegit des Kanto»»s Zürich.

DaSAktuariat.

Außer dem in diesen beyden Bekanntmachungen

«»»gegebenen Ortschaften/ erschien im März die Nin-
deepest auch noch in den Gemeinden Münchcnivyler
im Amte Laupen/ Kantons Bern, zu Ballstall
im Kamon So lothurn/ und im Inly herrschte

dieselbe »»och in Möh lin im Kreise Rheinfelden
KaiitonS Aargau/ von »velcher berichtet wird: es

seyen daselbst 42 Stücke daran abgethan worden; die

Seuche schien indessen im Abnehmen zu seyn. Auch

auö dem Kanton Schaffhausen wird unter dem

27. Im») berichtet: die Rinderpest habe in Hallan
ausgehört; dagegen sey dieselbe in Löhningen in
2 Ställen ausgebrochen/ und erst im July scheint

sie in Dörflingen erschienen zu seyn. Man glaubte/
Militairpferde haben sie in jene Gemeinde gebracht.

Im Oktober herrschte fie noch in Wag en h au sen im
Kanton THurgau und wurde allem Anscheine nach/

von dem nur eine halbe Stunde davon entfernten

Dorfe Löhningen dahin gebracht. So großen

Schaden übrigens diese Seuche in den Orten der

Schweiz / wo sie vorkam / anrichtete; so kommt der-
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selbe doch in keinen Vergleich mit den Verheerungen

unter dem Nindviehstande der benachbarten deutschen

Staaten, die sie verursachte. In dem oben schon

angeführten vom 27. Juny datirten Berichte der Sani-
türSbehörde des Kantons Schaffhausen an diejenige

des KamonS Zürich heißt eS: „Die Rinderpest

herrscht sehr heftig in den Dorfschaften Bondorf
und Nesselwangen, in welchem schon mehr als

200 Stück Rindvieh an dieser Krankheit zu Grunde

gegangen sind. In Mühlen giebt es Bauern, die

2v bis 25 Stück Rindvieh hatten und jetzt keins

mehr. Daselbst hat man das anscheinend gesunde

Vieh, welches aber den Keim der Gesundheit in steh

getragen hat, beym Anöbruche der Seuche in die

Wälder getrieben, in welchen es großtentheils an
diesem Uebel umgekommen ist. Zu Rand egg ist
wenig Rindvieh mehr vorhanden. Zu Singen und

Welpchingen und Gailingen ist die Krankheit
erst kürzlich auSgebrochen." Nach/einem Berichte

vom s. November von eben daher, hatte die Rin-
derpest in Murbach bey Rand egg erst kurz vorher

angefangen. In G ottm a r din gen seyen 36 Stücke,

in Winterdingen 178, und zu Duttlingen
inner den 3 bis 4 letzten Wochen 6s Stücke an der-

selbe» zu Grunde gegangen. In diesem letztern Orte
hielt man die Krankheit für die Lungensucht, welche,
wie es scheint, in Aah geherrscht hatte, wenigstens

muß man dieses aus der Gutartigkeit der Krankheit
schließen, da von 50 erkrankten Stücken nur it ge-

fallen seyn sollen. Die Gemeinden Benzingen,



228

WaldwieS und Schlatt unter Krähen verloren
440 Stücke daran. Zu Hausen seyen fast alle Ställe
leer / und von 200 Stücken kaum 50 übrig geblieben.

Zu St eußling en habe sich in den letzten 8 Wochen

der Nindviehstand um etwa 70 Stücke vermindert;
ein Theil von diesen sey aber als gesund abgeschlach-

tet und das Fleisch genossen worden. Man habe

daselbst außer dem Dorfe / einen besondern Platz für
das kranke Rindvieh bestimmt. Allein die Häute und

selbst ein Theil des Fleisches seyen in das Dorf
geschleppt worden. In einem dritten Berichte vom

2. Februar 4816 von derselben Behörde heißt eS x

In Ballen haben in Zeit von 12 Wochen 150
Stücke an der Rinderpest abgethan werden müssen.

ZuThayingen habe die Seuche sehr stark geherrscht/

aber seit der Mitte des Novembers aufgehört. Im
Amte Engelberg herrsche dieselbe nur noch zu

Welchingen. Duttlingen habe über 100 Stücke

daran verloren; und Schlatt unter Krähen sey

neuerdings davon heimgesucht worden. Büren an
der A a habe ungefähr 100 und Steußlingen
200 Stücke Rindvieh daran verloren. In V 0 lket 6-

Hausen werde die Krankheit/ wie es scheine/ ver-

heimlicht. In dem Amte Wald S Hut habe sie zu

Waldöhut/ Erhbach/ Togeren/ Kiesenbach/
Grtesen/ Schmizingen/ Rohr/ Wielen/
Bürglen und Nenetschweil geherrscht; seit

drey Monaten aber höre man von da nichts mehr

davon/ so wie sie auch seit dem Herbste zu Oehnin-
gen aufgehört habe. ES sind noch viele andere Orte
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angegeben, an welchen die Seuche geherrscht hatte,
und viele andere der Sanitäts - Behörde des Kantons

nicht bekannte mögen unbenannt geblieben seyn.

UebrigenS geht aus dem Gesagten zur Genüge her-

vor, daß in den benachbarten deutschen Staaten
nicht ganz zweckmäßige Anordnungen zur Verhütung
der Ausbreitung der Rinderpest getroffen oder die

getroffenen nicht vollzogen wurden und es liefert
dieß ein neuer Beweis, wie sehr die Schweizerischen

SanitätS - Behörden bey vorkommenden ansteckenden

Seuchen in den deutschen Nachbarstaaten auf ihrer
Hut seyn müssen, um ste von ihren respektivèn Kan-
tonen abzuhalten. Im November des Jahres 1844

herrschte eine Rindvieh. Krankheit im Herzogthüm

Mailand, und höchst wahrscheinlich war ess die
Rinderpest, die auch in Frankreich erschien. — Die
Pferdeseuche, welche im Jahre isi2 steh in mehrern
Gegenden der Schweiz zeigte, war auch in diesem

Jahre, wenigstens in den Bezirken Muri und Brem-
garten und Aarau im Kanton Aargau erschie-

nen. Der Thierarzt Meyer von Bünzen hat die-
selbe wie er sie daselbst beobachtete, im ersten Bande
des Archivs für Thierheilkunde von der Gesellschaft

Schweizerischer Thierarzte beschrieben. Diejenigen
Pferde die zu den NequisitionSdiensten der fremden

durchziehenden Truppen benutzt wurden, brachten nach

dessen Ansicht, diese Krankheit dahin; die starken

Anstrengungen, die sie erdulden mußten, die Witte-
rung und das schlechte Futter hatten diese hervor-
gebracht. Höchst wahrscheinlich herrschte diese Pferde-
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ftuche auch in andern Gegenden der Schweiz, aber

die gefährliche Rinderpest und andere Verhältnisse

entzogen sie der Aufmerksamkeit der Sanitäts-Behör-
den. — I» einigen Gemeinden in welchen die Lun-
gensucht des Rindviehes im vorhergehenden Jahre sich

gezeigt hatte, dauerte auch in diesem Jahre der-

gestalt noch fort, daß von Zeit zu Zeit ein Stück

davon befallen wurde; an andern Orten, wo früher
noch keine Spur davon vorhanden war, im Kanton

Zürich namentlich zu Volkcnschweil, Germet-
schweil (von woher sie auch nach Wyl kam), zu

Niederwenningen und Ländtkon bei Weiß-
lingen, zeigte sich dieselbe ebenfalls. Im Thür-
g au haue man Spuren der Lungensucht zu To bel,
Weinfelden und Gottlieben.
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